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D E R ST I F T E R

Die Franziskus-Stiftung Kreuzburg wurde am 17. Juli  2019 
vom Regierungspräsidium Darmstadt als rechtsfähige 
Stiftung bürgerlichen Rechts errichtet. 
Stifterin ist die Deutsche Franziskanerprovinz KdöR, 
München.

Die Deutsche Franziskanerprovinz 
KdöR be ab sichtigte durch die 
Gründung der Franziskus-Stiftung 
Kreuzburg, die Bildung und Erziehung 
von Menschen auf der Grundlage 
der Franziska nischen Spiritualität bei sich 
verändernden Rahmenbedingungen an der Kreuzburg 
langfristig abzusichern.

D I E ST I F T U N G

Die Franziskus-Stiftung Kreuzburg ist eine 
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Regierungspräsidium Darmstadt

Stiftungsrat:
Br. Markus Fuhrmann OFM, München, 
Vorsitzender
Ulrich Hilbert, Frankfurt
Volkmar Spielmann, Hanau

Vertretungsberechtigter Stiftungsvorstand:
Elke Hohmann, Vorsitzende
Br. Michael Blasek OFM

Stiftungskonto:
Sparkasse Hanau
IBAN: DE06 5065 0023 0000 1345 85
BIC: HELADEF1HAN 

Franziskus-Stiftung Kreuzburg
Niederwaldstraße 1
63538 Großkrotzenburg
Tel.: 061 86/91 68 20
Fax: 061 86/91 68 21

Email: vorstand@franziskus-stiftung-kreuzburg.de 
www.franziskus-stiftung-kreuzburg.de
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D I E Z I E L E D E R ST I F T U N G

Die Ziele der Stiftung sind im § 2 der Stiftungssatzung 
festgeschrieben:

– Förderung der Bildung und Erziehung von Menschen zu
 einer christlichen Lebensgestaltung und Weltverant-
 wortung auf der Grundlage des christlichen Glaubens 
 und der franziskanischen Spiritualität
– Förderung der schulischen und außerschulischen 
 Jugend- und Familienbildung und die Bereit stellung 
 besonderer Hilfen zur Unterstützung der 
 Erziehung und Bildung in Schule und Familien 
 (Franziskanisches Bildungswerk gGmbH)

– Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
  Menschen, die in den genannten Bereichen tätig sind
– Unterstützung des Franziskanergymnasiums 
  Kreuzburg 
– Unterstützung von Institutionen und Einrichtungen   
  i. S. d. § 58 Nr. 1 AO, die vergleichbare Zwecke fördern 
  und verfolgen
– Beschaff ung von Mitteln für die Verwirklichung
  satzungsgemäßer Zwecke 

Z U ST I F T E N – S P E N D E N

Zustiften
Eine als »Zustiftung« im Verwendungszweck der 
Überweisung gekennzeichnete Spende dient der 
langfristigen Zukunft der Kreuzburg. Ihre Zustiftung 
fördert langfristige Planungen und Projekte. 
Die Erträge aus der Anlage fl ießen regelmäßig und 
dauerhaft in die durch die Satzung bestimmten 
Aufgaben der Stiftung. Zustiftungen sind ab einem 
Betrag in Höhe von € 2.500 möglich. Diese können 
dann durch Beträge in beliebiger Höhe weiter 
aufgestockt werden.

Als Stifter erhalten Sie eine Stiftungsurkunde 
und eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim 
Finanzamt.

Spenden
Wenn Sie sich für eine Spende entscheiden, wird 
dieser Betrag für die Förderung gemeinnütziger 
Zwecke oder für ein bestimmtes Projekt verwendet. 
Die Franziskus-Stiftung Kreuzburg ist als gemein-
nützig anerkannt.

Selbstverständlich senden wir Ihnen eine 
Spendenquittung zu.


